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VORGESCHICHTE Auch ein halbes Jahrzehnt nachdem Volk und Stände die Initiative «De-
mokratie im -Nationalstrassenbau» (vgl. Vorlage 279) abgelehnt haben, 
tobt in der Schweiz noch immer ein erbitterter Kampf um den Ausbau 
des Nationalstrassennetzes. Der Bundesrat beauftragt deshalb eine Ex-
pertenkommission mit der neuerlichen Überprüfung von sechs beson-
ders umstrittenen Autobahnprojekten. Das Gremium kommt zum 
Schluss, dass am beschlossenen Netz kaum mehr grössere Abstriche ge-
macht werden können. Daraufhin stimmt das Parlament dem Bau der 
Streckenabschnitte zu. Dieser Beschluss führt zur gemeinsamen Lancie-
rung von drei neuen Volksinitiativen (vgl. Vorlagen 360, 361, 362). Zusätz-
lich wird 1986 die von den POCH lancierte Initiative «Stopp dem Beton» 
eingereicht. Das Begehren verlangt, dass der Höchstumfang des Stras-
sennetzes gesamt-schweizerisch auf dem Niveau vom 30. April 1986 sta-
bilisiert wird. Neue Strassen sollen nur noch dann gebaut werden dürfen, 
wenn die verlorene Fläche durch die Aufhebung einer bestehenden 
Strasse in der gleichen Region vollumfänglich kompensiert werden kann. 

Der Bundesrat empfiehlt die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ableh-
nung. In seiner Botschaft kritisiert er deren Forderungen als rechtlich 
problematisch und weist darauf hin, dass eine Umsetzung praktisch un-
möglich wäre. Zudem verstosse die Initiative gegen die kantonale Stras-
senhoheit. Die beiden Kammern schliessen sich dieser Meinung an und 
verwerfen das Begehren mit 102 zu 29 Stimmen im Nationalrat bzw. 41 zu 
0 Stimmen im Ständerat klar. Man ist sich darüber einig, dass die umwelt-
politischen Ziele der Initiative besser durch eine konsequente Förderung 
des öffentlichen Verkehrs als durch ein Totalverbot für Autobahnen er-
reicht werden können. 

GEGENSTAND Die Bundesverfassung soll wie folgt ergänzt werden: Der Umfang des 
schweizerischen Strassennetzes darf den am 30. April 1986 festgestellten 
Umfang bezüglich der bedeckten Oberfläche nicht überschreiten. Neue 
Strassen dürfen nur gebaut werden, wenn gleich grosse Flächen des be-
stehenden Strassennetzes in der gleichen Region anderen Zwecken zu-
geführt werden. Die Kantone können eine Ausnahmebewilligung erteilen, 
falls in einer Region untragbare Verhältnisse herrschen und keine andere 
Lösung gefunden wird oder wenn infolge Aufgabe eines Strassenprojekts 
Anpassungen vorgenommen werden müssen. Normen über die Mitwir-
kung der Stimmberechtigten sollen vorbehalten bleiben. 

ABSTIMMUNGSKAMPF Die Gegner der Initiative – neben den bürgerlichen Parteien und den Au-
toorganisationen auch die Wirtschaftsverbände – bezeichnen die Initia-
tive als dogmatisch, nicht umsetzbar und gefährlich für die wirtschaftli-
che Entwicklung des Landes. Im Abstimmungsbüchlein zeigt der Bundes-
rat exemplarisch die Konsequenzen auf: So müsste im Fall einer Annahme 
wohl die nach dem 30. April 1986 erbaute Walensee-Autobahn wieder 
abgebrochen werden. Eine Kompensation durch den Verzicht auf andere 
Strassen wäre hier kaum realistisch. Auf der Befürworterseite kämpfen 
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die linken Parteien und der LdU für die Initiative, welche ihrer Meinung 
nach nicht auf ein totales Bauverbot hinauslaufe, sondern innerhalb der 
plafonierten Fläche durchaus Handlungsspielraum offenlasse. Zudem 
könnte der Bund nach Meinung der Initianten so zehn bis zwölf Milliarden 
Franken einsparen. Verglichen mit den gleichzeitig zur Abstimmung ge-
langenden Kleeblatt-Initiativen (vgl. Vorlagen 360, 361 und 362), verläuft 
der Abstimmungskampf zur POCH-Initiative eher ruhig. 

ERGEBNIS Am 1. April 1990 wird die Initiative bei einer Beteiligung von 41,1% von 
71,5% der Stimmenden und allen Kantonen verworfen. Der bei Verkehrs-
vorlagen typische Graben zwischen der West- und der Deutschschweiz 
tritt diesmal nur in abgeschwächter Form zutage: Zwar wird das Begeh-
ren von den französischsprachigen Kantonen noch etwas deutlicher ver-
worfen als vom Rest der Schweiz, hoch ist die Ablehnung aber fast über-
all. Am meisten Jastimmen kann die Initiative noch in den Kantonen Ba-
sel-Stadt und Uri (37,1%) verbuchen, zwei traditionell vom Verkehr stark 
betroffene Kantone. Aus der Nachbefragung geht zudem hervor, dass 
Sympathisanten der linken Parteien sowie Städter dem Volksbegehren 
deutlich häufiger zugestimmt haben als bürgerliche Stimmende mit 
Wohnsitz auf dem Land. 
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